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Niederschrift 
 

über die 2. Sitzung der Gemeindevertretung Alkersum am Dienstag, dem 07.08.2018, im 
Feuerwehrgerätehaus Alkersum. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 19:30 Uhr - 21:20 Uhr 
 
 Gemeindevertreter 
Herr Johannes Siewertsen Bürgermeister  
Herr Jan Carstensen   
Frau Ellin Hansen   
Herr Frerk Jensen 1. stellv. Bürgermeister  
Herr Martin Juhl   
Herr Börge Ketels   
Frau Kerrin Nickelsen   
Frau Svenja Rörden   
 von der Verwaltung 
Frau Griet Brodersen   
Herr Daniel Schenck   
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 
 Gemeindevertreter 
Herr Sönke Hinrichsen 2. stellv. Bürgermeister  
 
 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit 

 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten 
 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Einwohnerfragestunde 
 6 .  Bericht des Bürgermeisters 
 7 .  Bericht der Ausschussvorsitzenden 
 8 .  Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 06.05.2018 

Vorlage: Alk/000116 
 9 .  Wahl von Schöffen des Amtsgerichtes für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 

Vorlage: Alk/000117 
 10 .  Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

hier: Bebauungsplan Nr. 29 "Hafenquartier Westkaje" der Stadt Wyk auf Föhr für das 
Gebiet zwischen den Straßen Am Hafen, Achtern Diek und Hafendeich der Stadt Wyk 
auf Föhr 

 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Siewertsen begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einla-
dung, die Anwesenheit sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
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 2. Anträge zur Tagesordnung 
  

Es werden keine Anträge gestellt. 
 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunk-
ten 

  
Da die überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls sowie die berechtigten Interes-
sen Einzelner es erforderlich machen, spricht sich die Gemeindevertretung einstimmig 
dafür aus, die Tagesordnungspunkte 11 bis 14 nichtöffentlich beraten zu lassen. 
 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung (öffentlicher Teil) 
  

Bürgermeister Siewertsen merkt an, dass in der Niederschrift zur 1. Gemeindevertreter-
sitzung unter TOP 18 (öffentlicher Teil) es hätte heißen sollen: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Anhänger oft draußen stehe, da im Feuerwehr-
haus nicht genügend Platz sei. Außerdem wird die Unordnung bemängelt. 
 
 

 5. Einwohnerfragestunde 
  

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 

 6. Bericht des Bürgermeisters 
  

 Bürgermeister Siewertsen berichtet, dass die Formulare zur Ermittlung der Nah-
wärmeversorgung nur schleppend zurückkommen. 

 

 Es wird gefragt, ob noch Interesse an dem Hot Spot Programm der Aktiv Region 
Uthlande bestehe. Dies wird verneint. 

 

 Aufgrund der Temineinhaltung sieht Bürgermeister Siewertsen keine Einwände 
bei dem B-Plan Nr.9 der Gemeinde Oldsum. 
 

 Bürgermeister Siewertsen berichtet von dem Ausnehmen der Gräben in Rich-
tung Midlum. Einige Ausfahrten wurden jedoch nicht wie abgesprochen mit 3 
Rohrlängen, sondern mit nur 2 Rohrlängen ausgenommen. 

 

 Die geplante Verkehrsberuhigung in Midlum im Haemkenweg sei nicht möglich, 
da das Tempo 30 Schild mind. 50m vorher aufgestellt werden müsse. Dies wür-
de auf das Gemeindegebiet von Alkersum fallen. 

 
 

 7. Bericht der Ausschussvorsitzenden 
  

Bürgermeister Siewertsen berichtet von den Wahlen im Zweckverband  Dr. Carl-
Häberlin Friesenmuseum Föhr sowie vom Zweckverband Tourismusverband Föhr. Au-
ßerdem informiert er über die Wahlen im Amtsausschuss. 
 
 

 8. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 06.05.2018 
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Vorlage: Alk/000116 
  

Sachdarstellung mit Begründung: 
Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Alkersum hat das vom Amtswahlausschuss 
festgestellte Ergebnis der Gemeindewahl vom 06. Mai 2018 vorgeprüft und festgestellt, 
dass 
 

1. alle Vertreterinnen und Vertreter wählbar waren; 
 

2. bei der Vorbereitung der Wahl und bei der Wahlhandlung keine Unregelmäßig-
keiten vorgekommen sind, die das Wahlergebnis im Wahlkreis oder die Vertei-
lung der Sitze aus den Listen im Einzelfalle beeinflusst haben können; 

 
3. die Feststellung des Wahlergebnisses nicht fehlerhaft war.  

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit 8 Ja Stimmen 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindewahl vom 06.05.2018 in der Gemeinde Alkersum wird gemäß § 39 des 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes für gültig erklärt.  
 

 9. Wahl von Schöffen des Amtsgerichtes für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 
Vorlage: Alk/000117 

  
Sachdarstellung mit Begründung: 
Gemäß § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes hat jede Gemeinde in jedem fünften 
Jahr eine Vorschlagsliste für die Schöffen der Amtsgerichte aufzustellen. Die Gemeinde 
Alkersum hat aufgrund ihrer Einwohnergröße eine Person als Vorschlag zu benennen. 
Vorgeschlagen für das Schöffenamt der Gemeinde Alkersum wird Herr Andreas Loren-
zen, Volkert-Ady-Weg 8, Alkersum. Der Vorgeschlagene erfüllt die Voraussetzungen 
nach den §§ 32 bis 34 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Für die Aufnahme in die Vor-
schlagsliste ist die Zustimmung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge-
meindevertretung erforderlich.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit 8 Ja Stimmen 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Aufnahme von Herrn Andreas Lorenzen, Volkert-Ady-Weg 8, 25938 Alkersum, in 
die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen des Amtsgerichtes für die Geschäftsjahre 
2019 bis 2023 wird zugestimmt.  
 

 10. Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
hier: Bebauungsplan Nr. 29 "Hafenquartier Westkaje" der Stadt Wyk auf Föhr für 
das Gebiet zwischen den Straßen Am Hafen, Achtern Diek und Hafendeich der 
Stadt Wyk auf Föhr 

  
Die Stadtvertretung der Stadt Wyk auf Föhr hat in der Sitzung am 22.02.2018 den 
Grundsatzbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 29 „Hafenquartier Westkaje“ gefasst. 
Zur Klärung der Grundzüge der Planung und um die von der Planung berührten Belan-
ge und etwaige Restriktionen möglichst frühzeitig zu erkennen, wird bereits mit der 
Grundkonzeption der Bebauungsplanung eine frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 
Abs. 1 BauGB durchgeführt. Der Gemeinde Alkersum wurden die Planunterlagen mit 
der Bitte vorgelegt, im Rahmen einer inselweiten Beteiligung eine Stellungnahme abzu-
geben. 
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Nach Sichtung der Unterlagen ist die Stellungnahme abgegeben worden, dass Anre-
gungen und Bedenken nicht bestehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Johannes Siewertsen Griet Brodersen 
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